
Umwandlung der Geldstrafe 
in eine Freiheitsstrafe 
Entzieht sich der Verurteilte ganz oder teil
weise der Verpflichtung zur Zahlung der 
Geldstrafe, wird diese in eine Freiheits
strafe von drei Monaten bis zu einem Jahr 
umgewandelt (§ 36 Abs. 3 StGB, § 346 
StPO). Voraussetzung für die Umwandlung 
ist, daß Maßnahmen der gesellschaftlich-er
zieherischen Einwirkung auf den Verurteil
ten erfolglos geblieben sind und er versucht 
hat, auch die Vollstreckung zu verhindern, 
obwohl er objektiv die Möglichkeit hatte, 
die Geldstrafe zu bezahlen. Diese Möglich
keit muß der Verurteilte bewußt negiert 
und sich damit über die Entscheidung des 
Gerichts hiriweggesetzt haben. Hat der Ver
urteilte vor der Umwandlung die Geld
strafe teilweise bezahlt, ist dies bei der 
Festsetzung der Höhe der Freiheitsstrafe 
zu berücksichtigen.

Wurde die Geldstrafe zusätzlich zu einer 
Verurteilung auf Bewährung ausgespro
chen, hat das Gericht auch zu prüfen, ob ge
mäß § 35 Abs. 4 Ziff. 4 StGB die Vorausset
zungen für den Vollzug der angedrohten 
Freiheitsstrafe vorliegen (§ 25 Abs. 6' der 
1. DB/StPO). Wird dies bejaht, sind die Um
wandlung der Geldstrafe in eine Freiheits
strafe und der Vollzug der angedrohten 
Freiheitsstrafe in einer Entscheidung anzu
ordnen.

Für die Entscheidung über die Umwand
lung der Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe 
ist das Gericht erster Instanz zuständig 
(§ 357 Abs. 1, § 25 Abs. 1 der 1. DB/StPO). 
Sie kann außer auf Anregung des Leiters 
der Buchhaltung auch auf Antrag des 
Staatsanwalts oder von Amts wegen ge
troffen werden. Liegt ein Antrag oder eine 
Anregung auf Umwandlung vor, hat der 
Leiter der Buchhaltung die Maßnahmen 
zur Verwirklichung der Geldstrafe vorläu
fig einzustellen (§ 25 Abs. 3 der 1. DB/ 
StPO). Vor der Beschlußfassung hat das 
Gericht dem Verurteilten Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Sofern die erst
instanzliche Hauptverhandlung nicht vor 
dem Einzelrichter stattfand, entscheidet 
das Gericht stets unter Mitwirkung von 
Schöffen. Zur Vorbereitung der Entschei
dung kann das Gericht auch eine münd
liche Verhandlung durchführen (§ 346).

Der Verurteilte kann auf den Vollzug 
der Freiheitsstrafe Einfluß nehmen, wenn 
er nach der Umwandlung freiwillig die 
Geldstrafe bezahlt (§ 36 Abs. 3 StGB).

Bei der Verkündung oder Zustellung des 
Beschlusses über die Umwandlung ist der 
Verurteilte vom Vorsitzenden über diese 
Möglichkeit zu belehren und darauf hinzu
weisen, daß er nach Zahlung der Geld
strafe beim Sekretär des Gerichts unter 
Vorlage des entsprechenden Beleges ahre
gen kann, die Verwirklichung der Frei
heitsstrafe nicht einzuleiten bzw. ihm 
Strafaufschub zu gewähren. Erfüllt der 
Verurteilte seine Zahlungsverpflichtung 
noch vor dem Beginn des Strafvollzugs, hat 
der Leiter der Buchhaltung das zuständige 
Gericht unverzüglich hiervon zu informie
ren. In diesem Falle hat der Sekretär die 
Verwirklichung der Freiheitsstrafe bis zur 
Entscheidung des Gerichts nicht einzulei
ten bzw. unverzüglich die zuständige Un
tersuchungshaftanstalt davon zu verstän
digen, daß noch eine Entscheidung des Ge
richts über den Vollzug der Freiheitsstrafe 
aussteht.

Sieht das Gericht wegen der nachträgli
chen Zahlung der Geldstrafe von dem Voll
zug der Freiheitsstrafe ab, hat es einen ent
sprechenden Beschluß zu fassen (§ 25 Abs. 4 
der 1. DB/StPO) und ihn dem Verurteilten 
mitzuteilen. Beschließt das Gericht, vom 
Vollzug der Freiheitsstrafe nicht abzusehen, 
hat der Vorsitzende dies in den Akten zu 
vermerken, den Verurteilten und die Buch
haltung von der Entscheidung zu informie
ren und die Akten dem Sekretär zur Ein
leitung der Verwirklichung der Freiheits
strafe zuzuleiten; die Buchhaltung hat die 
nachträglich gezahlte Geldstrafe an den 
Verurteilten zurückzuzahlen. Nach dem Be
ginn des Vollzugs der Freiheitsstrafe ist die 
Geldstrafe zu löschen (§ 25 Abs. 5 der 1. DB/ 
StPO).

14.3.6.
Die Verwirklichung
des öffentlichen Tadels
und der öffentlichen Bekanntmachung
Der öffentliche Tadel (§ 37 StGB) gilt mit 
Eintritt der Rechtskraft des Urteils als ver
wirklicht. Die mit dem öffentlichen Tadel 
bezweckte Mißbilligung des Handelns des 
Verurteilten wird durch die Verkündung 
der Strafe und die Zustellung des Urteils
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